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RS OGH 1965/11/10 8Ob327/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1965

Norm

ABGB §26

ABGB §271

JN §109 Abs2

Rechtssatz

a) Das Vormundschaftsgericht hat nur die Interessen des am Kaufvertrag beteiligten Minderjährigen zu wahren, darf

dabei aber nicht in die Zuständigkeit der Verwaltungs-( Stiftungs )behörde eingreifen.

b) Stiftungen sind hinsichtlich der Verwaltung ihres Vermögens wie P=egebefohlene zu behandeln, die Überwachung

der Tätigkeit ihrer Organe ist aber grundsätzlich Sache der Stiftungsbehörde; daher keine Bestellung eines

Kollisionskurators durch das Gericht.
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